
DklV: 4. Dienstkleidung, Hoheitszeichen

4.   Dienstkleidung, Hoheitszeichen 

4.1  

Die Dienstkleidung umfasst grundsätzlich eine Outdoorjacke, eine Windstopperjacke, eine Fleecejacke, ein 
langes Diensthemd, ein kurzes Diensthemd und eine lange Diensthose.

4.2  

Die Dienstkleidung ist in gepflegtem Zustand zu halten und zu tragen.

4.3  

Das Hoheitsabzeichen wird am linken Oberarm des jeweiligen Teils der Dienstkleidung als Ärmelabzeichen 
getragen.


